







Richtlinien

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit

(BMWA)



für die „INTERNET-OFFENSIVE“



vom 01. August 2001



gemäß Bundesgesetz über besondere Förderungen von 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz),

BGBl. Nr. 432/1996 in der geltenden Fassung







Gemäß den Bestimmungen des zwischen dem Bundesminister für  Wirt�schaft und Arbeit und der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m. b. H., im fol�gen�den kurz ÖHT genannt, abgeschlossenen Vertrages sind bei der Durchführung der privatwirtschaftlichen Aufgaben für die „INTERNET-OFFENSIVE“ durch die ÖHT ausschließlich nach�stehende Richtlinien zu beachten.



�1. Ziel der Förderung



Die vorliegende Förderungsaktion soll kleinen Unternehmen des Beherbergungswesens den für die Einführung des elektronischen Gästeblattes erforderlichen Zugang zum World Wide Web erleichtern. 



2. Gegenstand der Förderung



Gegenstand der Förderung ist die Durchführung von materiellen und immateriellen Investitionen im Zusammenhang mit Punkt 1, wobei der betriebliche Einsatz des elektronischen Gästeblattes auch nachzuweisen ist, siehe Punkt 7. 



3. Persönliche Voraussetzungen



3.1	Förderungswerber können physische und juristische Personen sowie Personen-gesellschaften des Handelsrechts und eingetragene Erwerbsgesellschaften oder sonstige Rechtsträger mit Ausnahme von Gebietskörperschaften sein. Gefördert werden nur kleine Unternehmen gemäß Empfehlung der Europäischen Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen Artikel 1 (2) (ABl. L 107 vom 30. April 1996, siehe Anlage) des Beherbergungswesens, die eine Betriebsstätte in Österreich haben müssen, und die im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) der Sektion Tourismus und Freizeitwirtschaft*) angehören.



3.2   Gegen den Förderungswerber darf



a) kein Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- (Schuldenregulierungs-), Ausgleichs- oder Reorganisationsverfahren anhängig sein oder kein Konkursantrag mangels Deckung der Verfahrenskosten abgewiesen bzw. kein Konkursverfahren durchgeführt oder abgeschlossen worden sein;



b) kein Entziehungsverfahren gemäß § 361 GewO 1994 oder kein diesem gleich-wertiges sonstiges Verfahren (z. B. Disziplinarverfahren) anhängig sein.

 

4.  Sachliche Voraussetzungen

 

Kosten für Anschaffungen, die eine reibungslose Internetnutzung und die zukünftige Verwendung des „Elektronischen Gästeblattes“ ermöglichen. 



Kosten der Hard- und Software

Installations-, Anschluss-, Einrichtungskosten

Einschulungskosten betreffend Internetnutzung und Verwendung des „Elektronischen Gästeblattes“



*) Sollte es zu einer Änderung der Mitgliedschaft kommen, würde die neue Regelung gelten.



5. Nicht förderbare Kosten



Wartungskosten

laufende Kosten (z.B. Onlinegebühren, Providergebühren)

Kosten für Peripheriegeräte und Büroeinrichtung, die für eine Internetnutzung nicht direkt benötigt werden (Scanner, Drucker, Computertisch, etc.)

Kosten für Monitore, wenn keine weiteren Investitionen, die dem Förderungsziel entsprechen, getätigt werden.

Kosten, die vor Eingang des Förderungsansuchens bei der Förderungsabwicklungs-stelle angefallen sind.

 

6. Art und Ausmaß der Förderung



Die Förderung besteht in einem einmaligen Zuschuss pro Unternehmen, innerhalb der Geltungsdauer dieser Richtlinien, in Höhe von 70% der förderbaren Projektkosten gemäß Punkt 4., maximal jedoch ATS 10.000,-- (€ 726,--), als Förderungsuntergrenze gilt ein Betrag von ATS  2.000,-- (€ 145,--). 



Die auf die Kosten des förderbaren Projektes entfallende Umsatzsteuer ist keine förderbare Ausgabe. Sofern diese Umsatzsteuer allerdings nachweislich tatsächlich und endgültig vom Förderungsnehmer zu tragen ist (somit keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht), kann sie als förderbarer Kostenbestandteil berücksichtigt werden.



Die auf welche Weise immer rückforderbare Umsatzsteuer ist auch dann nicht förderbar, wenn sie der Förderungsnehmer nicht tatsächlich zurückerhält. Sollte die Förderung seitens des Finanzamtes wegen des Vorliegens einer nach dem Umsatzsteuergesetz 1994 steuerbaren und steuerpflichtigen Leistung des Förderungsnehmers an das BMWA nicht als Förderung, sondern als Auftragsentgelt angesehen werden und dafür vom Förderungsnehmer eine Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen sein, gilt dieses Auftragsentgelt als Bruttoentgelt. Eine zusätzliche, gesonderte Abgeltung der Umsatzsteuer durch den Bund – aus welchem Rechtsgrund immer – ist somit ausgeschlossen.



Die Förderung erfolgt im Rahmen der sogenannten „de minimis“ – Regel gemäß Mitteilung der Kommission über „de minimis“-Beihilfen (ABl. C 68 vom 6. März 1996). Das bedeutet, dass die für ein Vorhaben vorgesehene Förderung oder die aus der Kumulierung von für derartige Vorhaben vorgesehenen Förderungen mit anderen geringfügigen Beihilfen des Bundes, eines anderen Rechtsträgers oder der Europäischen Union (EU) resultierende Förderung eines Unternehmens innerhalb von drei Jahren (gerechnet ab erstmaliger Gewährung einer solchen Beihilfe) ein Subventions-äquivalent (Barwert des Zuschusses) in Höhe von einem € 100.000,-- brutto entsprechenden Betrag nicht übersteigen darf.



Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Die Gewährung von Förderungen im Rahmen dieser Richtlinien erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budget-mittel.

�

7. Verfahren



Das im BMWA und in der ÖHT aufliegende Ansuchensformular ist vollständig und genau auszufüllen, zu datieren und zu unterfertigen und unter Anschluss der im Formular angeführten Unterlagen in einfacher Ausfertigung bei der

 

Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. (ÖHT), 

Parkring 12a, 1011 Wien, 

Telefon:	01/51530,

Fax:		01/5153030,

e-mail:	oeht@oeht.at,

Internet:	www.oeht.at,



als Förderungsabwicklungsstelle einzubringen. Förderungsansuchen mit gravierenden Mängeln bzw. fehlenden Unterlagen werden nicht weiter bearbeitet.



Die ÖHT wird Förderungsansuchen im Sinne der Richtlinien prüfen und über die Genehmigung von Ansuchen entscheiden. Im Falle einer positiven Entscheidung über ein Förderungsansuchen unterbreitet die ÖHT dem Förderungswerber ein Förderungsangebot; bei negativer Beurteilung wird der Förderungswerber unter Angabe der Gründe der Ablehnung schriftlich benachrichtigt. 



Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Vorlage des unterfertigten Förderungsangebotes durch den Förderungsnehmer unter Anschluss der Rechnung(en) samt Zahlungsabschnitt(en) bzw. Kassabon(s) im Original und in Kopie. 



Die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Sinne von Punkt 2 (betrieblicher Einsatz des elektronischen Gästeblattes) ist vom Förderungsnehmer binnen 6 Monaten nach der lokalen Einführung mittels eines vom BMWA aufgelegten Formulars (zur Bestätigung durch die Gemeinde) nachzuweisen. 



8. Meldepflichten



8.1 Tritt hinsichtlich von Angaben im Förderungsansuchen vor Annahme des För�derungsanbotes eine Änderung ein, so hat dies der Förderungswerber der ÖHT unverzüglich schriftlich zu melden. Die ÖHT kann in einem sol�chen Fall ein etwa bereits gelegtes Förderungsangebot ändern oder wider�ru�fen.



8.2 Nach Annahme des Förderungsangebotes hat der Förderungsnehmer folgende Umstände jeweils unverzüglich der ÖHT innerhalb von zwei Jahren schriftlich zu melden: 

Änderung der Rechtsform des Unternehmens, seine Fusion mit einem Dritten oder sonstige Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolge.

Entzug von Gewerbeberechtigung oder einer sonstigen Berechtigung zur Ausübung von selbständigen Tätigkeiten.

Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen, oder eine Abänderung gegenüber dem Förderungsansuchen oder von vereinbarten Auflagen oder Bedin�gun�gen erfordern würden.



9. Überprüfung und Auskunftserteilung



9.1  	Das BMWA, die ÖHT sowie die Organe der EU behalten sich vor, eine Überprüfung der Verwendung der Förderung und des gef�ör�der�ten Vorhabens durch seine/ihre Organe bzw. Beauftragte vorzu�nehmen bzw. vornehmen zu lassen.



9.2	Der Förderungswerber bzw. Förderungsnehmer ist zu verpflichten, auf Verlangen Jahresabschlüsse vorzulegen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die mit dem Vorhaben im Zusammenhang stehen, Einsicht in Bücher und Be�lege sowie in sonstige zur Überprüfung des Förderungsvorhabens die�nen�de Unterlagen zu gestatten und eine Besichtigung an Ort und Stelle zu�zu�lassen. Der Förderungsnehmer ist zudem zu verpflichten, sämtliche Un�ter�lagen über das geförderte Vorhaben bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Ende des Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen, sicher und ge�ordnet aufzubewahren.



10.	Rückforderung

Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten, die ausgezahlten Förderungs�mittel über schriftliche Aufforderung des BMWA oder der ÖHT binnen 14 Tagen zurückzuzahlen, und es ist das Erlöschen von Ansprüchen auf ver�trag�lich zugesicherte, aber noch nicht ausgezahlte Förderung vor�zu�sehen, wenn 



10.1.	Organe oder Beauftragte des BMWA, der ÖHT oder der EU über wesentliche Umstände, die zur  Entscheidung über das Förderungsansuchen geführt haben, unrichtig oder unvollständig unterrichtet worden sind, oder

10.2.   eine in diesen Richtlinien enthaltene Bestimmung nicht erfüllt worden ist, oder

10.3.   vorgesehene Verpflichtungen, insbesondere solche, die die Erreichung des    	Förderungszweckes sichern sollen, nicht eingehalten wurden, oder



10.4. 	vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beigebracht    

oder erforderliche Auskünfte, die mit dem Vorhaben im Zusammenhang stehen,  nicht erteilt worden sind, sofern in diesen Fällen eine schriftliche, der Eigenart der geförderten Leistung entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung ohne Erfolg geblieben ist, oder die Einsicht in Bücher und Belege sowie sonstige zur Überprüfung des Fördervorhabens dienende Unterlagen oder eine Besichtigung an Ort und Stelle dem BMWA, der ÖHT oder den Organen der EU nicht gestattet worden ist, oder

die unverzügliche Meldung von Ereignissen gemäß Punkt „8. Meldepflichten“, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen, oder eine Abänderung gegenüber dem Förderungsansuchen oder von vereinbarten Auflagen oder Bedingungen erfordern würde, unterblieben ist, oder



10.6. 	der Förderungsnehmer vorgesehene Kontrollmaßnahmen gemäß Punkt 9. be-  oder verhindert oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist, oder

10.7.  die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes und das Zessionsverbot gemäß Punkt „12. Verpflichtungserklärung“ nicht beachtet wurden.



Für die Fälle der Punkte 10.1., 10.2., 10.4., 10.5. und 10.7. ist jedenfalls, für die übrigen Fälle, nur soweit den Förderungsnehmer oder solche Personen, deren er sich zur Erstellung der für die Gewährung der Förderung maßgeblichen Unterlagen oder zur Durchführung des geförderten Vorhabens bedient hat, am Eintritt eines Rückforderungs�grundes ein Verschulden trifft, die Verpflichtung gegeben, den Rückforderungsbetrag samt einer Verzinsung für die Zeit vom Tage der Auszahlung bis zum Tage der Rück�zahlung mit 4 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr (Pönalezinsen) zurückzuzahlen. Trifft den Förderungsempfänger in den Fällen 10.3. und 10.6. kein Verschulden, ist der Rückforderungsbetrag jedenfalls mit 4 % p.a. zu verzinsen. Liegen die o.a. Zinssätze unter dem von der Europäischen Union für Rück�forderungen festgelegten Zinssatz, wird dieser heran�gezogen.



Die Entscheidung über die Rück�for�de�rung bereits ausgezahlter Förderungsmittel trifft im Einzelfall die ÖHT im Na�men und für Rechnung des BMWA. Die Entscheidung über die Ab�stand�nah�me von der Rückforderung trifft das BMWA jedenfalls nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Die gerichtliche Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen erfolgt im Wege der Finanzprokuratur. Allfällige weitergehende zivilrechtliche An�sprüche bleiben hievon unberührt.



11.	Datenschutz   

Der Förderungswerber hat zur Kenntnis zu nehmen, dass die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden personenbezogenen Daten, deren Verwendung eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer dem BMWA gesetzlich übertragenen Aufgabe oder sonst gemäß §§ 7 bis 11 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung, zulässig ist, vom BMWA und von der von ihr beauftragten Förderungsabwicklungsstelle als Dienstleister für Zwecke des Abschlusses und der Abwicklung des Förderungsvertrages, der Wahrnehmung der dem BMWA gesetzlich übertragenen Aufgaben und für Kontrollzwecke verwendet und insbesondere an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes (insbesondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes, BGBl. Nr. 144/1948, in der jeweils geltenden Fassung), des Bundesministeriums für Finanzen (insbesondere gemäß §§ 43 bis 47 und 54 des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, sowie Z 2.6. und 2.7. der „Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln“ in der jeweils geltenden Fassung) und der Europäischen Union nach den EU-rechtlichen Bestimmungen übermittelt werden. 

�

12. 	Verpflichtungserklärung

Eine entsprechende Erklärung des Förderungsnehmers über die Kenntnisnahme der Bestimmungen aller in den Förderungsrichtlinien angeführten Punkte und der sich daraus für ihn ergebenden Verpflichtungen sowie über die Kenntnisnahme, dass Förderungen nur jenen Unternehmungen gewährt werden, die das Gleichbe�hand��lungsgesetz beachten, ist ebenso in das Förderungs�anbot aufzunehmen wie das Verbot der Zession von in Aussicht gestellten Förderungen.



13.	Gerichtsstand

Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Vereinbarung, derzufolge sich der Förderungs-nehmer in allen Streitigkeiten aus der Gewährung einer Förderung der Ge�richts�barkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Wien unterwirft, es dem BMWA und der ÖHT jedoch vorbehalten bleibt, ihn auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen, in das Förderungsanbot aufzunehmen.



14. Befristung der Geltungsdauer

Förderungsansuchen nach diesen Richtlinien können vom 1. August 2001 bis 31. Juli 2002 eingebracht werden. Sollten die vorgesehenen Budgetmittel vor dem Ablauf der Befristung ausgeschöpft werden, endet die Gültigkeit der Richtlinien zu diesem Zeitpunkt, und es können keine neuen Ansuchen mehr positiv erledigt werden.  





Anlage

























































Anlage 



Definition kleiner und mittlerer Unternehmen

(Auszug aus der Empfehlung 96/280/EG der Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 107 vom 30.4.1996, S.4)) 



Artikel 1



Die kleinen und mittleren Unternehmen, nachstehend „KMU“ genannt, werden definiert als Unternehmen, die

- 	weniger als 250 Personen beschäftigen und

- 	einen Jahresumsatz

von höchstens 40 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme

von höchstens 27 Mio. Euro haben und

die das in Absatz 3 definierte Unabhängigkeitskriterium erfüllen.



Für den Fall, dass eine Unterscheidung zwischen kleinen und mittleren Unter�neh�men erforderlich ist, werden die „kleinen Unternehmen“ definiert als Unternehmen, die

weniger als 50 Personen beschäftigen und

einen Jahresumsatz 

von höchstens 7 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme 

von höchstens 5 Mio. Euro haben und

die das in Absatz 3 definierte Unabhängigkeitskriterium erfüllen.



(3) 	Als unabhängig gelten Unternehmen, die nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmenanteile im Besitz von einem oder von mehreren Unternehmen ge�mein�sam stehen, welche die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen nicht er�fül�len. Dieser Schwellenwert kann in zwei Fällen überschritten werden:

Wenn das Unternehmen im Besitz von öffentlichen Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionellen Anlegern steht und diese weder einzeln noch gemeinsam Kontrolle über das Unternehmen ausüben;

Wenn aufgrund der Kapitalstreuung nicht ermittelt werden kann, wer die Anteile hält, und das Unternehmen erklärt, dass es nach bestem Wissen davon aus�gehen kann, dass es nicht zu 25 % oder mehr seines Kapitals im Besitz von einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam steht, die die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen nicht erfüllen.



(4)	Zur Berechnung der in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Schwellenwerte müssen die Zahlen des jeweiligen Unternehmens sowie alle Unternehmen, von denen es direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmenanteile hält, addiert werden.

Soweit es erforderlich ist, zwischen Kleinstunternehmen und anderen mittel�stän�di�schen Unternehmen zu unterscheiden, werden diese als Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten definiert.



Über- oder unterschreitet ein Unternehmen an einem Bilanzstichtag die genannten Schwel�lenwerte für die Beschäftigtenzahl, den Umsatz oder die Bilanzsumme, so ver�liert oder erwirbt es dadurch den Status eines KMU, eines mittleren Unter�neh�mens, eines kleinen Unternehmens oder eines Kleinstunternehmens erst dann, wenn sich die Über- oder Unterschreitung in zwei aufeinanderfolgenden Ge�schäfts�jahren wiederholt.



Die Beschäftigtenzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d.h. der An�zahl der während eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teil�zeit�be�schäf�tigte und Saisonarbeitnehmer werden nur entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung ist der letzte durchgeführte Jah�res�abschluss.



(8) 	Die Schwellenwerte für den Umsatz und die Bilanzsumme beziehen sich ebenfalls auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss. Bei einem neugegründeten Unter�nehmen, das noch keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungszeitraum vor�legen kann, werden die entsprechenden Werte im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben geschätzt.



















� SEITE �10�








